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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum National

rat Hintermayer und Kollegen Nr .197 5/J betreffend Pflanzenschutzmittel, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Die Ausbringung von Pflanzens, h~tzmitteln aus Zivilluftfahrzeugen im Fluge 

ist gemäß § 133 Abs.l des Luftfahrtgesetzes, BGBl.Nr.253/1957, grundsätz

lich verboten. Der Landeshauptmann hat gemäß § 133 Abs.2 leg.ci t., unbe

schadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, Ausnahmen von diesem Verbot 

auf Antrag zu bewilligen, wenn eine Gefährdung von Leben, Gesundheit und 

Eigentum nicht zu befürchten ist. 

Im Interesse einer auch die Umweltbelange berücksichtigenden Ausbringung 

von Pflanzenschutzmitteln aus Luftfahrzeugen hat mein Ressort im Einver

nehmen mit dem Bundeskanzleramt, Sektion VII, strenge Richtlinien betreffend 

die aviotechnische Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln verfaßt, die den 
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Ämtern der Landesregierungen übermittelt wurden. In diesen Richtlinien 

wird vor allem auf die technischen Belange, Geräteadjustierung etc. Bezug 

genommen und im übrigen auf die ansonsten maßgebenden Rechtsvorschrif

ten (z.B. Wasserrechtsgesetz 1959, Lebensmittel- und giftrechtliche Vorschrif

ten, Arbeitnehmerschutzbestimmungen und Umweltvorschriften) hingewiesen. 

Zu Frage 2: 

An der Fertigstellung einer Regierungsvorlage zum Pflanzenschutzmittel

gesetz wird in Zusammenarbeit mit Vertretern des Bundeskanzleramtes, 

Sektion VII, und des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie 

gearbeitet. Da der vorliegende Entwurf für eine Regierungsvorlage Regelungen 

vorsieht, die aufgrund der geltenden bundesstaatlichen Kompetenzverteilung 

noch Gegenstand von Diskussionen sind, wurden von meinem Ressort bereits 

die für eine Kompetenzänderung zugunsten des Bundes erforderlichen Schritte 

in die Wege geleitet. 

Im Hinblick auf diese kompetenzrechtliche Problematik kann ein Zeitpunkt 

für eine Regierungsvorlage zum Pflanzenschutzmittelgesetz derzeit noch 

nicht genannt werden. 

Der Bundesminister: 
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